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Entwicklung und Bestand von arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  
Für den Bereich der Erwerbsminderungsrenten in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung wurden vom Sachverständigenrat im Gutachten zur gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung 2005/2006 so genannte Erwerbsminderungsrenten
wegen der Arbeitsmarktlage als versicherungsfremde Leistungen der Renten-
versicherung ausgewiesen.

Unter arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten wird verstanden, dass
Personen, die medizinisch nur teilerwerbsgemindert sind, Renten wegen voller
Erwerbsminderung erhalten, weil sie keine auf dem Arbeitsmarkt übliche
Beschäftigung finden konnten. Die Höhe der Erwerbsminderungsrente orien-
tiert sich danach nicht an dem medizinisch festgestellten Grad der Erwerbsmin-
derung, sondern mit der „konkreten Betrachtungsweise“ daran, ob für die in
Betracht kommenden Erwerbstätigkeiten des Betroffenen auf dem Arbeits-
markt übliche Arbeitsplätze vorhanden sind. 

Nicht in Betracht kommen nach dieser Sichtweise für die Betroffenen Tätig-
keiten, die auf dem Arbeitsmarkt unüblich sind, also insbesondere auf die be-
sonderen Bedürfnisse einzelner Versicherter zugeschnitten sind. Ob ein Ar-
beitsplatz im konkreten Fall vorhanden ist, bemisst sich danach, ob Rentenver-
sicherung oder Bundesagentur für Arbeit innerhalb eines Jahres dem Versicher-
ten einen für ihn in Betracht kommenden Arbeitsplatz anbieten können.

Das Bundessozialgericht, das diese so genannte „konkrete Betrachtungsweise“
mit Entscheidungen des Großen Senats aus dem Jahre 1969 (11. Dezember
1969 – G S 2/68) und 1976 (10. Dezember 1976 – G S 2/75) eingeführt hat,
spricht in ständiger Rechtsprechung solche arbeitsmarktbedingten Erwerbs-
minderungsrenten zu. Hinsichtlich des Umfangs der Zahlungen der Rentenver-
sicherung für solche Renten sind bisher einige Fragen offen geblieben. 
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
vom 20. April 2006 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  
Mit der am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Reform der Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit sind die arbeitsmarktbedingten Erwerbsminde-
rungsrenten beibehalten worden (sog. konkrete Betrachtungsweise). Versi-
cherte, die noch mindestens drei, aber nicht mehr als sechs Stunden täglich
arbeiten, das verbliebene Restleistungsvermögen wegen Arbeitslosigkeit aber
nicht in Erwerbseinkommen umsetzen können, erhalten daher eine volle
Erwerbsminderungsrente. Damit wird nach Auslaufen des Arbeitslosengeld-
anspruchs die ansonsten erforderliche Inanspruchnahme des vom Bund finan-
zierten Arbeitslosengeldes II vermieden.
Um dennoch eine sachgerechte Risikozuordnung zwischen Renten- und
Arbeitslosenversicherung zu gewährleisten, wurde zugleich der notwendige
Finanzausgleich für arbeitsmarktbedingte Erwerbsminderungsrenten geregelt.
Danach erstattet die Bundesagentur für Arbeit der Rentenversicherung pauschal
die Hälfte der Aufwendungen für diese Renten und die darauf entfallende Betei-
ligung der Rentenversicherung an den Beiträgen zur Krankenversicherung für
den Zeitraum, für den ansonsten ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bestanden
hätte. Die darüber hinausgehenden Mehrausgaben der Rentenversicherung wer-
den vom Bund im Rahmen der Abgeltung versicherungsfremder Leistungen ge-
tragen.
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit zum 1. Januar 2001 erfolgte eine Neuordnung der Renten wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit.
Die früheren Renten wegen Berufs-/Erwerbsunfähigkeit sind mit der Neurege-
lung durch eine zweistufige Erwerbsminderungsrente ersetzt worden. Bestand
jedoch am 31. Dezember 2000 Anspruch auf eine Rente wegen Berufs-/Er-
werbsunfähigkeit, besteht der Anspruch bis zur Vollendung des 65. Lebensjah-
res weiter, solange die Voraussetzungen vorliegen, die für die Bewilligung der
Leistungen maßgebend waren (sog. Altfälle).
Rente wegen Berufs-/Erwerbsunfähigkeit erhält der Versicherte bis zur Vollen-
dung des 65. Lebensjahres, der berufs-/erwerbsunfähig ist, in den letzten fünf
Jahren vor Eintritt der Berufs-/Erwerbsunfähigkeit drei Jahre Pflichtbeiträge
gezahlt hat und die allgemeine Wartezeit vor der Berufs-/Erwerbsunfähigkeit
erfüllt hat.
In dieser Antwort der Bundesregierung wird bei den Rentenzugängen wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit zwischen Altfällen (Fälle mit Rentenbeginn vor
dem 1. Januar 2001 an arbeitsmarktbedingten Berufs- und Erwerbsunfähigkeits-
renten) und Neufällen (Fälle mit Rentenbeginn ab dem 1. Januar 2001 an arbeits-
marktbedingten Erwerbsminderungsrenten) unterschieden.
Die nachfolgend ausgewiesenen Daten zu arbeitsmarktbedingten Erwerbsmin-
derungsrenten im Rentenzugang basieren auf Sonderauswertungen der Statistik
der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Vor dem Jahr 2000 liegen die Daten
nur für die Jahre 1993 und 1995 vor.
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1. Wie hoch sind seit 1990 die jährlichen Ausgaben der Rentenversicherung
für Erwerbsminderungsrenten bzw. vor 2001 für Berufs- und Erwerbsunfä-
higkeitsrenten?

Die Entwicklung der jährlichen Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung
für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit seit 1990 ist der nachfolgen-
den Tabelle zu entnehmen. 

2. Wie hoch sind die jährlichen Ausgaben der Rentenversicherung für so ge-
nannte arbeitsmarktbedingte Erwerbsminderungsrenten seit 1990?

Statistische Daten zu der Anzahl der Bezieher von arbeitsmarktbedingten Er-
werbsminderungsrenten liegen für Fälle mit Rentenbeginn vor dem 1. Januar
2001 nur für den jeweiligen Rentenzugang, nicht jedoch für den Rentenbestand
vor.
Es gibt jedoch Schätzungen zur Höhe der nicht beitragsgedeckten Leistungen in
der gesetzlichen Rentenversicherung für die Jahre 1995 und 2003, welche die
Ausgaben der Rentenversicherung für arbeitsmarktbedingte Erwerbsminde-
rungsrenten umfassen. Der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger hat
die Aufwendungen für arbeitsmarktbedingte Erwerbsminderungsrenten im Jahr
1995 auf 2,7 Mrd. Euro geschätzt. In dem „Bericht der Bundesregierung zur
Entwicklung der nicht beitragsgedeckten Leistungen und der Bundesleistungen
an die Rentenversicherung“ vom 27. Juli 2004 wurden solche Aufwendungen
für das Jahr 2003 auf 1,5 Mrd. Euro beziffert.

Jahr in Mio. Euro

1990          10.513          
1991          10.748          
1992          11.377          
1993          14.114          
1994          15.293          
1995          16.134          
1996          16.362          
1997          16.933          
1998          17.391          
1999          17.625          
2000          17.560          
2001          17.628          
2002          17.569          
2003          17.336          
2004          16.908          

Bis 1992 alte Bundesländer, ab 1993 Deutschland

Quelle: DRV-Statistik

Ausgaben der
Rentenversicherung für

Erwerbsminderungsrenten
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3. Wie hoch wären die jährlichen Ausgaben der Rentenversicherung für
Erwerbsminderungsrenten seit 1990 gewesen, wenn statt der arbeitsmarkt-
bedingten vollen Erwerbsminderungsrenten in den Fällen, in denen medizi-
nisch gesehen nur eine Teilerwerbsminderung vorliegt, auch eine Teil-
erwerbsminderungsrente ausgezahlt worden wäre?

Aus der Antwort zu Frage 2 folgt, dass die Ausgaben der Rentenversicherung
für Erwerbsminderungsrenten im Jahr 1995 (insgesamt rd. 16,1 Mrd. Euro) um
2,7 Mrd. Euro und im Jahr 2003 mit (insgesamt rd. 17,3 Mrd. Euro) um 1,5 Mrd.
Euro niedriger gewesen wären, wenn keine arbeitsmarktbedingten Erwerbsmin-
derungsrenten gewährt worden wären.

4. Wie hoch sind die Beiträge der Rentenversicherung zur Krankenversiche-
rung für Bezieher von arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten?

Die Aufwendungen für die Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner, die
von der Rentenversicherung für Bezieher von arbeitsmarktbedingten Erwerbs-
minderungsrenten getragen wurden, beliefen sich auf der Grundlage von Schät-
zungen im Jahr 1995 auf rd. 0,2 Mrd. Euro und im Jahr 2003 auf rd. 0,1 Mrd.
Euro.

5. Wie hoch wären die Beiträge der Rentenversicherung an die Krankenversi-
cherung gewesen, wenn statt der arbeitsmarktbedingten Vollerwerbsminde-
rungsrenten nur Teilerwerbsminderungsrenten ausgezahlt worden wären? 

Die Aufwendungen der Rentenversicherung für die Kranken- und Pflegever-
sicherung der Rentner hätte im Jahr 1995 (insgesamt rd. 1,1 Mrd. Euro) um rd.
0,2 Mrd. Euro und im Jahr 2003 (insgesamt rd. 1,4 Mrd. Euro) um rd. 0,1 Mrd.
Euro niedriger gelegen, wenn es keine arbeitsmarktbedingten Erwerbsminde-
rungsrenten gegeben hätte.
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6. Wie hoch sind die Ausgaben der Rentenversicherung für die jährlichen
Rentenzugänge bei arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten?

Die Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung für die Zugänge an Renten
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sind der nachfolgenden Tabelle zu ent-
nehmen.

7. Wie viele Personen beziehen seit 1990 jährlich die arbeitsmarktbedingten
Erwerbsminderungsrenten?

Wie in der Antwort zu Frage 2 ausgeführt, liegen keine statistischen Daten über
die Bezieher von arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten für den Ren-
tenbestand vor.



Drucksache 16/1273 – 6 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
8. Wie viele Rentenneuzugänge gibt es jährlich bei arbeitsmarktbedingten
Erwerbsminderungsrenten seit 1990? 

Die Anzahl der Zugänge an Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ins-
gesamt und getrennt nach Altfällen und Neufällen im Zusammenhang mit
arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten sind der nachfolgenden Ta-
belle zu entnehmen.

9. Wie hoch sind die Zahlbeträge – durchschnittlich und nach Einkommens-
gruppen untergliedert – für arbeitsmarktbedingte Erwerbsminderungsren-
ten, und wie haben sie sich seit 1990 entwickelt? 

Die durchschnittlichen Zahlbeträge und deren Schichtung in Rentenzahlbetrags-
klassen für die Altfälle von arbeitsmarktbedingten Berufs- und Erwerbsunfähig-
keitsrenten bzw. von Erwerbsminderungsrenten können für die Rentenzugänge
der Jahre 1993 und 1995 und ab dem Jahr 2000 der nachfolgenden Tabelle ent-
nommen werden. 
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Für die Neufälle von arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten ab dem
Jahr 2001 sind diese Angaben der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

10. Wie hat sich das durchschnittliche Zugangsalter zu Erwerbsminderungs-
renten seit 1990 entwickelt?

Die Entwicklung des durchschnittlichen Zugangsalters zu Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit seit dem Jahr 1990 ist der nachfolgenden Tabelle zu
entnehmen.
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11. Wie hoch ist das durchschnittliche Rentenzugangsalter bei arbeitsmarkt-
bedingten Erwerbsminderungsrenten, und wie hat es sich seit 1990 entwi-
ckelt?

Die Entwicklung des durchschnittlichen Zugangsalters bei arbeitsmarktbeding-
ten Erwerbsminderungsrenten ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

12. Wie ist die altersmäßige Schichtung der Bezieher von arbeitsmarktbeding-
ten Erwerbsminderungsrenten, und wie hat sie sich seit 1990 entwickelt? 

Wie in der Antwort zu Frage 2 ausgeführt, liegen keine statistischen Daten über
die Bezieher von arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten für den Ren-
tenbestand vor.

13. Welche Faktoren haben die Entwicklung des (durchschnittlichen)
Zugangsalters der Bezieher von arbeitsmarktbedingten Erwerbsminde-
rungsrenten beeinflusst?

Das durchschnittliche Rentenzugangsalter für Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit ist in Deutschland von 52,5 Jahren im Jahr 1993 (erster ge-
samtdeutscher Wert) auf 49,8 Jahre im Jahr 2004 gesunken. Im gleichen Zeit-
raum ist der Anteil der Erwerbsminderungsrenten an den Versichertenrenten-
zugängen insgesamt von 25,6 Prozent (1993) auf 17,3 Prozent (2004) zurückge-
gangen.
Der Rückgang des durchschnittlichen Zugangsalters von Erwerbsminderungs-
renten ist nicht dadurch begründet, dass die Menschen immer früher eine Rente
wegen Erwerbsminderung in Anspruch nehmen, sondern durch einen Rückgang
der Anzahl der Rentenzugänge insbesondere im Alter von 55 bis 64 Jahren. So
gingen im Jahr 1993 noch rd. 136 000 Personen im Alter von 55 bis 64 in eine
Erwerbsminderungsrente, im Jahr 2004 waren es nur noch rd. 60 000 Personen.
Entsprechend ist der Anteil der Älteren an den Rentenzugängen und damit auch
das durchschnittliche Zugangsalter deutlich gesunken.
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Diese Entwicklung ist auch durch den Rückgang arbeitsmarktbedingter Er-
werbsminderungsrenten bedingt. Die Zugänge in eine arbeitsmarktbedingte Er-
werbsminderungsrente sind seit dem Höchststand im Jahr 1995 mit rd. 92 000
Personen auf rd. 30 000 Personen im Jahr 2004 gesunken.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Rückgang des durchschnittlichen
Zugangsalters von Erwerbsminderungsrenten nicht etwa eine ungünstige Ent-
wicklung, sondern vielmehr einen Erfolg der ergriffenen Reformmaßnahmen
darstellt, weil die (arbeitsmarktbedingten) Zugänge von Älteren in eine Rente
wegen Erwerbsminderung deutlich gesunken sind.

14. Welches sind – der Bedeutung nach geordnet – die Gründe für Erwerbs-
minderung, und wie haben sich diese Gründe in ihrer Bedeutung seit 1990
entwickelt?

Die Gründe für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Diagno-
sehauptgruppen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
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15. Welches sind die Gründe für arbeitsmarktbedingte Erwerbsminderungs-
renten, und wie haben sich diese Gründe in ihrer Bedeutung seit 1990 ent-
wickelt?

Die Gründe für arbeitsmarktbedingte Erwerbsminderungsrenten nach Diagno-
sehauptgruppen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

16. Wie hoch sind die jährlichen Ausgaben der Rentenversicherung für Alters-
renten ab dem 65. Lebensjahr, die im Anschluss an eine arbeitsmarktbe-
dingte Rente wegen voller Erwerbsminderung in gleicher Höhe weiterge-
zahlt werden, weil die Regelaltersrente mindestens die Höhe der Rente
wegen voller Erwerbsminderung erreichen muss?

Wie in der Antwort zu Frage 2 ausgeführt, liegen keine statistischen Daten über
die Bezieher von arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten für den
Rentenbestand vor. Daher gibt es auch keine Erkenntnisse über die sich daran
anschließenden Altersrenten.
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